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„Wo Kinder spielen,
freuen sich die Alten.“

Deutsches Sprichwort
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BLUMENKÄSTEN
ZUSAMMENBRINGEN WAS ZUSAMMEN GEHÖRT.
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Pflanzkasten
mit Boden
Kanthölzer 7 x 7 cm, gehobelt

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Sechseck

6005 1 80 Ø 149,95

Rechteck

6004 1 100 x 55 x 42 149,95

Pflanzkasten „Napoli“
Douglasie unbehandelt, mit Folie
Rahmen 42 x 68 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

43520 1 90 x 40 x 30 115,00

43550 1 100 x 50 x 37 155,00

Blumenkasten „Toscana“

Brettstärke 18 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

5177 1 35 x 35 x 43 71,50

5178 1 45 x 45 x 59 88,00

5179 1 55 x 55 x 72 109,00

komplettes Set

5183 1 265,00
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Mülltonnenabtrennung
Komplettbausatz für 2 Mülltonnen
Zwischenbox für eine weitere Mülltonne

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

7155 1 154 x 80 x 125/103 239,00

7165 1 77 x 80 x 125/103 163,00

Kompostsilo

Halbhölzer, 8 cm Ø

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

6001 1 125 x 125 x 75 109,00

6002 1 150 x 150 x 75 128,50

Bretterkomposter

Bretterstärke 2 cm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

6003 1 120 x 120 x 70 52,50
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Pergola

allseitig gehobelt, kesseldruckimprägniert

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Pergola 90 - 1 komplett

7005 1 450 179,95

Verlängerung

7100 1 198 x 9 x 9 74,50

Sattelbalken

7001 1 198 x 9 x 9 22,00

7002 1 225 x 9 x 9 24,00

Einzelreiter

7003 1 70 x 7 x 9 7,55

Kopfband

7004 1 36 x 7 x 9 4,95

Anmerkung:
Durch die Verwendung weiterer Einzelteile 
kann die Pergola beliebig verlängert werden.

Pflanzkasten „Silvia“
Bausatz mit Pergola und Rankgitter, 120 x 180 cm
Kasten 180 x 43 x 50 cm, aus Kantholz 45 x 45 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

6097 1 180 x 65/43 x 210 299,00

Arkadenpergola
mit Rundbogen und Rankgitter, vormontiert
kesseldruckimprägniert grün

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Pfosten 9 x 9 cm, Leimholzbögen 4,5 x 9 cm

7090 1 180 x 65 x 230 229,00
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Pflanzkasten „Palermo“
Douglasie unbehandelt
Rahmen 44 x 68 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

43570 1 79 x 37 x 169/162 139,00

Pflanzkasten „Erika“

Bausatz mit Bogenrankgitter

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

6098 1 90 x 40 x 140 114,95

Eck-Pflanzkasten „Monika“

Bausatz mit Spitzgitter, 180 x 90 cm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

6099 1 72 x 72 x 180 149,00
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„Man muss die Menschen wieder dazu erziehen,
dass sie eine Blume schöner fi nden als Beton.“

Konrad Lorenz
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EICHENSERIE
TREUE FEST WIE EINE EICHE.
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Mobile Eichentheke „Sorpesee“

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Unbehandelt

76000N 1 50 x 150 x 110 889,00

Eiche rustikal lasiert

76000L 1 50 x 150 x 110 999,00

Eichengarnitur „Sorpesee“

Eiche rustikal lasiert

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Tisch

76100L 1 170 x 75 x 78 669,00

Bank mit Lehne

76200L 1 170 x 35 x 45 525,00
Bank ohne Lehne

76300L 1 170 x 35 x 45 445,00

Eichengarnitur „Sorpesee“

Unbehandelt

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Tisch

76100N 1 170 x 75 x 78 545,00

Bank mit Lehne

76200N 1 170 x 35 x 45 435,00
Bank ohne Lehne

76300N 1 170 x 35 x 45 369,00
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Eichenstaketenzaun „Sorpesee“

Feld, Latten 24 x 90 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Unbehandelt

76600N 1 200 x 80 94,00

Eiche rustikal lasiert

76600L 1 200 x 80 139,95

Eichenstaketenzaun „Sorpesee“

Tor mit Torfalle

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Unbehandelt

76700N 1 100 x 80 177,00

Eiche rustikal lasiert

76700L 1 100 x 80 218,00

Eichenstaketenzaun „Sorpesee“

Eichen-Pfosten, Kopf geschrägt

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxHxL in cm)

Preis EUR
pro Stück

Unbehandelt

76800N 1 9 x 9 x 89 16,30

Eiche rustikal lasiert

76800L 1 9 x 9 x 89 21,80

Eichenpflanzkasten „Sorpesee“

mit Pflanzfolie

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

Unbehandelt

76400N 1 36 x 65 135,00

76500N 1 36 x 36 119,00

Eiche rustikal lasiert

76400L 1 36 x 65 187,00

76500L 1 36 x 36 168,00



„Ehrlichkeit kann nicht weichen,
sie ist Holz von Eichen.“

Deutsches Sprichwort



GARTENMÖBEL
URLAUB ZUHAUSE.

Hängematte „Belize“

Mattenlänge 320 cm, Leimholzbogen 45 x 99 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

7360 1 355 x 130 369,00
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Picknicktisch

Kompletter Bausatz, Brettstärke 4 x 10 cm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxTxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

7150 1 180 x 150 x 70 219,00

Teichbrücke „Großefehn“

mit zwei Handläufen

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxH in cm)

Preis EUR
pro Stück

7079 1 300 x 90 625,00

7080 1 400 x 90 820,00



52

Douglasiengarnitur „Homert“ in Kdi braun

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Tisch

7072 1 200 x 70 625,00

Bank mit Lehne

7073 1 200 439,00

Bank ohne Lehne

7074 1 200 359,00

Gartenbank Kdi grün 

Art.-Nr. VE Abmessung
(B in cm)

Preis EUR
pro Stück

7046 1 170 319,00

Sitzgarnitur „Lennetal“
Fichte (kesseldruckimprägniert grün), fertig montiert
aus 16 cm Fichtenholz, Bohlenstärke 55 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Tisch

7050 1 200 x 70 469,00

Bank

7051 1 200 325,00
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Bank „Kuba“ Kdi grün

Bausatz, Latten 32 x 44 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(B in cm)

Preis EUR
pro Stück

7108 1 180 195,00

Garnitur „Sauerland“ Kdi grün

Rückenlehne 2-teilig, 3,5 cm stark, Sitzfläche 2-teilig

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxHxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Stuhl

37210 1 48 x 45/90 x 32/57 185,00

Bank

37220 1 170 x 45/90 x 32/57 345,00

37260 1 190 x 45/90 x 32/57 399,00

Tisch

37240 1 170 x 90 499,00

37250 1 190 x 90 545,00

Sitzgruppe „Frettertal“

Kiefer/Lärche Kdi grün

Art.-Nr. VE Abmessung
(B in cm)

Preis EUR
pro Stück

Tisch

7107 1 200 525,00

Bank mit Lehne

7047 1 200 349,00

Bank ohne Lehne

7049 1 200 237,00
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Langliege „Sauerland“

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Liege, Douglasie Natur

9565 1 120 x 200 1.885,00

Drehkranz

9570 1 120 Ø 1.099,00

Relaxliege „Sauerland“

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Fichte, KDI grün - Fest, Neigung  verstellbar

9540 1 120 x 160 1.675,00

Douglasie Natur - Fest, Neigung  verstellbar

9545 1 120 x 160 1.735,00

Aufpreis für Wippfunktion (Durch Gummipuffer individuell einstellbar)

9550 1 / 135,00

Fichte, KDI grün - Gummipuffer und Räder

9555 1 120 x 160 1.865,00

Douglasie Natur - Gummipuffer und Räder

9560 1 120 x 160 1.885,00

Relaxliege „Rothaarsteig“

Latten 45 x 65 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxHxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Fichte, KDI grün

9530 1 115 x 115 x 120 935,00

Douglasie Natur

9520 1 115 x 115 x 120 1025,00
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Hollywoodschaukel
Bausatz, Kettenaufhängung mit Karabinerhaken, TÜV-geprüft
Standhölzer 85 x 85 mm, Balken 45 x 155 mm

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxHxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

Komplett

7220 1 223 x 214 x 180 459,00

Schaukelsitz

42540 1 152,5 x 63 x 72 249,00

Partytisch
Edelstahl verschraubt, 55 mm Loch für Sonnenschirm
Holzstärke 65 cm

Art.-Nr. VE Abmessung
(HxØ in cm)

Preis EUR
pro Stück

9510 1 107 x 110 679,00

Überdachter Tisch mit Sitzgarnitur
Fichte, Bohlenstärke 45 x 200 mm
kesseldruckimprägniert grün

Art.-Nr. VE Abmessung
(BxHxT in cm)

Preis EUR
pro Stück

9575 1 230 x 230 x 230 2.095,00
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NOTIZEN
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§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit der Entgegennahmen der Ware oder Leistung gel-
ten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen 
des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufs-
bedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. 

§ 2 Angebots und Vertragsschluss

Die Angebote verstehen sich gegen sofortige Zusage und sind 
sonst freibleibend und unverbindlich.

§ 3 Preise

Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Ver-
käufer schriftlich zusagt. Den Verkaufspreisen ist die jeweils gül-
tige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Sofern nicht anders verein-
bart ist, gelten sie frei verladen Abgangsort der Ware.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, 
gelten jedoch ohne Verbindlichkeit. Verbindliche Lieferzeiten be-
dürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 
und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören 
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw., 
auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlie-
feranten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen 
den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Be-
hinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-
ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der 
Käufer nach angemessender Nachfristsetzung berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzu-
treten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der  Verkäufer von 
seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Scha-
densersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände 
kann sich der Käufer nur berufen, wenn er den Verkäufer unver-
züglich benachrichtigt. 

(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesag-
ter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug be-
findet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung i. 
H. von ½  % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt 
jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Ver-
zug betroffene Lieferung und Leistung. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht 
auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungshilfen beschränken sich die Ersatzan-
sprüche auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraus-
sehbaren Schaden.

(5) Die Nichteinhaltung von verbindlichen Lieferterminen und –
fristen durch den Verkäufer, berechtigt den Käufer zur Geltend-
machung der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er dem Ver-
käufer eine angemessene, mindestens 8 Werktage betragende 
Nachfrist gesetzt hat.

(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jeder-
zeit berechtigt; sie Dürfen vom Käufer nicht zurückgewiesen wer-
den. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft. Die hier-
durch entstehenden Mehrfrachtkosten gehen nicht zu Lasten des 
Käufers und sind vom Verkäufer zu tragen.

§ 5 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Für die Lieferung des Verkäufers ist die Verladestelle Erfül-
lungsort. Bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung 
erfolgt an die vereinbarte Stelle. Bei geänderter Anweisung trägt 
der Käufer die zusätzlichen Kosten.

(2) Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung 
ohne Abladen und Unter der Voraussetzung einer mit schwerem 
Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das Lieferfahrzeug 
auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstelle, so haftet 
dieser für auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich 
und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten die 
vom Käufer zu vertreten sind, werden diesem berechnet. 

§ 6 Zahlung

(1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rech-
nungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum in bar ohne Abzug. Skontogewährung hat zur 
Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälli-
gen Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der reine 
Warenwert einschließlich Mehrwertsteuer ohne Fracht und Ver-
packung.
Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmun-
gen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist 
der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzu-
rechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über 
den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung 
erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen i. H. des von den Ge-
schäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrent-
kredite zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn 
der Käufer eine geringe Belastung nachweist.

(4) Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach-
kommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine 
Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände 
bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage 
stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld 
fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der 
Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlun-
gen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minde-
rung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend ge-
macht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder unstreitig sind.

§ 7 Beschaffung, Gewährleistung

(1) Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spä-
testens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Die Frist beginnt mit 
dem Eingangstag der Ware beim Käufer.

(2) Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung 
sich ergebende Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, 
spätestens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Dies gilt nicht 
für Rand- und Schnittholz. Hier ist eine Mängelrüge auch bei ver-
deckten Mängeln  nur innerhalb von 5 Werktagen nach Übergabe 
der Ware möglich. Die Untersuchungspflichten nach § 377 HGB 
Bleiben bestehen.

(3) Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, 
sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen.

(4) Die mangelhaften Gegenstände sind in dem Zustand, in dem 
sie sich zum Zeitpunkt der Entdeckung befinden, zur Besichti-
gung bereit zustellen oder an uns zunächst, vorbehaltlich unserer 
Überprüfung, frachtfrei zurückzusenden. Die Nichtbeachtung die-
ser Verpflichtung entbindet uns von jeder Haftung.

(5) Ist ein Mangel ordnungsgemäß und berechtigt gerügt, so kön-
nen wir nach unserer Wahl entweder den Mangel im Rahmen der 
Gewährleistung beseitigen oder einen Geldausgleich vornehmen. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzan-
sprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

(6) Unsere Haftung und Gewährleistung erlischt, sobald die Ware 
be- oder verarbeitet ist oder nicht mehr in der Originalverpackung 
zur Verfügung gestellt wird.

(7) Ist die von uns gelieferte Ware zum Weiterverkauf oder auch 
zur Weiterverarbeitung durch einen Dritten bestimmt, so erlischt 
unsere Haftung in dem Augenblick, an dem die Ware an den Drit-
ten übergeben wird.

(8) Die Haftung für berechtigte und ordnungsgemäß gerügte 
Fehler und Mängel Umfasst nach unserer Wahl entweder die 
Minderung des Kaufpreises für die Fehlerhaft gelieferte Ware, die 
Ersatzlieferung oder die Wandlung des Vertrages ganz oder teil-
weise.

(9) Für uns zu Be- oder Verarbeitung gelieferter Ware haften wir 
nur, wenn Mängel oder Fehler unsererseits, insbesondere durch 
Verwendung ungeeigneter Chemikalien oder Hilfs- und Ferti-
gungsstoffe, grobfahrlässig verursacht werden. Für handelsüb-
liche, insbesondere von anerkannten Fachfirmen bezogene Beiz- 
und Imprägniermittel haften wir nur soweit, als diese Firmen für 
ihre Produkte für den genannten Verwendungszweck Haftung 
übernehmen. 
Farbunterschiede, die durch chemische Reaktionen der Impräg-

nierlösung mit dem Holz entstehen, sind verfahrensbedingt und 
begründen keine Mängelhaftung; desgleichen begründen Äste, 
auch in geringem Maße auftretende Trockenrisse, keine Mängel-
haftung.

(10) Für Lohnimprägnierungen gelten die Richtlinien der Impräg-
niermittelhersteller.

(11) Ergänzend gilt, dass zugesicherte Eigenschaften im Sinne 
von § 459 Abs. 2 des BGB als Zusicherung ausdrücklich zu kenn-
zeichnen sind. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet 
grundsätzlich nur die Normgerechtigkeit des Erzeugnisses und 
begründet keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, 
dass eine solche Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschl. sämtlicher Sal-
doforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem 
Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, wer-
den dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf 
Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder 
Umbildung erfolgen Stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch 
ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Ver-
käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass 
die (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der 
dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als 
Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, 
solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungs-
übereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder 
einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) 
tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an 
den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich die an 
den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung 
im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung 
kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf 
das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich 
benachrichtigen.

(5) Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers insbesondere 
Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausga-
beansprüche des Käufers gegen Dritte verlange. In der Zurückna-
me sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäu-
fer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet 
- kein Rücktritt vom Vertrag. 

§ 9 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus 
positiver Forderungsversetzun, aus Verschulden bei Vertrags-
schluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den 
Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllung- bzw. Verrichtungs-
gehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
        Teilnichtigkeit 
	
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Internatio-
nalen Kaufrechts sind ausgeschlossen.

(2) Soweit der Käufer Vollkaufmann i.S. des Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist, ist Lennestadt (Amtsgericht) bzw. 
Siegen (Landgericht) ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mitteilbar ergeben-
den Streitigkeiten.

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, wo wir hiervon die Wirksamkeit aller sons-
tigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

§ 11

Soweit durch besondere Vereinbarungen oder durch diese Bin-
dungen keine andere Regelung getroffen ist, gelten die „Gebräu-
che“ für den Verkehr mit Schnittholz/Rundholz, festgelegt am 
4.2.1950, in der jeweils gültigen Fassung.
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